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Wasserbezugsordnung (WBO)
des Wasserbeschaffungsverbandes Enter-Süd

in Vlotho im Kreise Herford

AufgruftC § 7 in Verbindung mit § 14 Tjller 72 der Satzung des Wassefueschaffungs/eüandes Exter§tuC vom
25.10.1996 wirrd fo§ende Wasserbezr.gsordnurg erlassen:
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Grundstücksbegriff -ad Grundeigentfrner

Ab Gnndstück im Sinne dieser WBO gilt ohne Rticksichi au{ die Grundstüc}rsbezeichnung jeder

zrsammenhängende Grurdbesik. Als wirtschaftliche Enheit auf dem Grundbesit wird jedes Objeh
angesehen, egal ob Bauobjekt, oder eine andere Einrichtung, fir die ein WasserarschluB beanhagt
werden kann.

Befinden sich auf einem Grundstück metvere zum dauernden Aufenthali von Merschen und Tieren
bestimmte Gebäude, so können für jedes dieser Gebäude die ftr die Grundstücke maBgeblichen
Vorschriften der WBO angewandt werden.

Die in dieser WBO ftir Grundsttickseigeniümer geltenden Vorschriften gelten enbprechend ftr Erbbau-

berechtigte, Nießbmucher und sorstige ztu Nubung des Grundsti.lcks dinglich Berechtigte.

An mehrere Verpflichtete (Eigenttimer, Erbbauberechtigte, Nießbraucher, Pächter, Mieter r:sw.) kann

sich der Verband rnch seiner Wahl halten.

§2
Anschluß- und Benutzung*echt

Jedes Verbandsmi§lied kann nach den Bestimmungen dieser WBO verlangen, daß sein Grundstück an

die Wasserversorgungsanlage angeschlossen und mit Trink- und Brauchwasser versorgt wird.

Wenn der Anschluß eines Grundstücles wegen *,irrzr besonderen [-age oder atrs anderen technisch oder

betrieblich bedingten Grtrnden erhebliche Schwierigleiten bereitet oder besondere Maßnahmen oder

besondere Anwendungen erfordert, besteht der Arspruch nach Abs. 1 nur, wenn der Grundstücks-

eigentümer sich verpflichtet, die dem Verband durch den Arschluß oder die besonderen Maßnahmen
enbtehenden Mehraufwendungen und Mehrkostenzuer*ben und auf Verlangen hierfin §icherheit zu

leisten. Unberührt hiervon bleiben die Bestimmungen in § 12 dieser WBO.

Ein Arspruch auf Herstellung einer neuen oder Anderung bar. Verlängerung einer bestehenden
Skaßenleitung {Versorgungsleitung} besteht nicht.

Werden an eine Versorgungsleitung, ftr die gem. Abs. 2 Arschlußnehmer die Mehmufwendungen
und Mehrkosten übemommen haben, später weitere Arschlußnehmer angeschbssen, so haben diese

gemäß Beschluß des Verbandsausschusses die jeweils aktuellen Anschlußkosten in doppelter Höhe an
den Verband zuzahlen.

§3
Antrag ardAnschluB

Der ArschluB an die Wasserversorgung und jede Anderung oder Erweiterung des Arschlusses sind
r,ron dem Grundstuckseigentümer unter Venuendung des bei dem Verband erhältlichen Vordruckes zu
beantragen.

Der Ankag ist bei Neu- und Umbauten so rechbeit§ zu stellen, daB der Anschluß vor der SchluB-
abnahme des Gebäudes atsgeführt ist. AuI Verlangen des Verbandes muß der Arschluß a,vecls

Berechnung des Baurpassers schon vor Atrsbau des Kellergeschosses fertiggestellt werden
Der Grundsttrclseigenttimer hat fir die rechbeitige Antragtellung zu sorgen.

Dem Antrag sind der Lageplan (1 : 50O oder 1 : 1000 ), die Beschreibung der lrstallation und der

l.eitungsplan beizulegen.
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Rescrrp- rmd Zusatzversorguag fir gewerbliche und Industrislle Zwecl;e

Reserueversorgung fir Trink- und Bmuchwasser ist gegeben, w€nn ein laufend durch Egenwasser-
versorgung gedeckter B€darf bei Atrsfall der Eigenwasserversorgung vorübergehend durch Wasserbezug
aus der Wasserversorgung des Verbandes gedeckt wird.

Ztrsabversorgung fur Trink- und Bmuchwasser liegt vor, wenn der Wasserbedarf laufend zu einem Teil
dtuch eine Eigenwasserversorgung und zum anderen Teil durch Wasserbezug aus der Wasserversorgung
gedeckt wird.

Wird ein Grundstrrck ganz cdret teilweise mit Trink- und Bmuchwasser versorgt, das aus einer
Eigenwasserversorgung entnommen wird, so kann auf Antmg des Grundstückseigentümers Reserve- oder
Ztsa?versorgung gewährt werden.

Ab Eigenwasserversorgung gilt jene Versorgung, die nicht der Al§emeinheit dient und die mit eigenen
Anlagen betrieben wird.

Ftu Reserveveßorgung u'rdZvnfuersorgung werden laufende Bereitstellungbeihäge rnch § 31 der
Verbandssakung erhoben.

§5
Art, AusfüIrung und Unterhaltung des Haueanechlussee

Jedes Grundstuck soll in der Regel unmittehar Verbindung mit der in der Straße verlegten Versorgungs-
leitung haben und nicht über ein anderes Grundstibk versorgt werden. Der Verband behält sich jedoch
bei Vorliegen besonderer Verhältnisse -wie z. B. Kleirsiedlungen u.ä. Anlagen- vor, mehrere Grundstücke
durch eine gemeirsame Zuleitung zu veisorgen.

Dem Verband bleibt vorbehalten, die Unterhalhrngspflicht an gemeirsamen lzitungen imEimeltallzu
regeln.

Die Stelle für den Eintritt der Zuleitung in das Grundsttick und deren lichte Weite bestimmt der Verband;
begrirndete Wtrsche des Eigentümers sind dabai nach Möglichkeit zu berücksichtigen.

Der Verband liiBt den Arschluß an die Skaßenleitungen und die Zuleitung bis eirschließlich zum Haupt-
abspemchieber atsführen. Das gleiche gilt fiu Verbesserungen (Anderungen) und Erneuerungen der
Zuleitung. Die Kosten hat der Grundstückseigenttlmer zu tragen; ein angemessener Vorschuß, dessen
BetraS der Verband feshetzt, ist vor Atrsfifirung der Anschlußarbeiten zuzatien. Zuleitung und
Wasserz.ihler bleiben im Eigentum des Verbandes. Abweichend von dieser Regelung kann der Verbands-
ausschuB besondere Vereinbarungen beschließen.

Die Unterhaltung des im öffentlichen Verkehrsmum liegenden Teils der Zuleitung sowie des Wasser-
zählers obliegt dem Verband.

Fur den auf dem angeschlossenen Grundstück liegenden Teil der Har.rsanschluBleitung bis zum 7Ähler
oblirzgt die Unterhalbpflicht dem Grundsttlclseigentümer. Die etwa erforderfichen Arbeiten werden allein
von dem Verband ausgeftrhrt. Die Kosten hat der Grundstückseigentümer zu kagen. Erdarbeiten können
vom Grundstüclseigentümer ausgeführt werden.

Die l-eitungen auf dem angeschlossenen Grundsttack dirfen nur durch einen vom Verband anerkannten
Installateur verlegt werden, sofern diese Arbeiten nicht vom Verband selbst augefährt werden. De Aus-
fifirung und Unterhaltung der lzitungen muB den geltenden behördlichen Vorsctriften und Verfügungen
sowie den jeweiligen Bestimmungen des Deubchen Vereirs des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW),
den Vorschriften des Deutschen Normenar-rsschusses - irsbesondere DIN 1988 "Technische Bestim-
mtrngen fir den Bau und Behieb vonWasserleitungsanlagen in Grundstücken" - entsprechen. Der
Grundstückseigentümer hat daftrr zu sorgen, daB dem Verband vor Arbeitsbeginn atsreichende Unter-
lagen zur Verft§ung stehen.
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(8.) De Prtfurg einer Anbge durch den Verband befreit den atsfirhrenden Installateur von seiner Verpflich-
turg gegenilber dem Aufbaggeber trnd Wasserabnehmer zu vorschrifbmirßiger und fachgerechter Aus-
futrung der Arbeiten nichl Der Verband übernimmt fir die Arbeiten keine Haftung. Die Kosten für die
Pridung hat der Eigentümer dem Verband nach dem benötigten Zeitaufwand zu erstatten. Die Ver-
bratrchsanlage darf erst in Behieb genommen werden, wenn die Abnahmeprirfung keine Bearstan-
dungen ergeben hat.

(9.) Andere Anlagen dirrfen nicht an die Wasserleitung angeschlossen werden, wie z.B. Regenwasser-
versorgung. Eine unmittelbare Verbindung der Wasserleifung mit Heizsystemen, Dampfkesseln,
Speisepumpen oder ähnlichen Anlagen ist nicht gestattet.

{10.) Die vom Grundstticlseigentürner auf dem angeschlmsenen Grundstirckzu unterhaltenden l.eitungen
sind steb in einem den Anordntrngen des Verbandes enbprechenden Ztrstiand zu halten. Jede Anderung
oder Erweiterung der l-eitungen ist dem Verband',ror fubeibbeginn anzl.Eeigen; die Vorschriften dieser
Wasserbezugsordmrng plten enbprechend. Der Arschlußnehmer trägt die Wasseruerluste, die auf
Mängel an den von ihm unterhaltenen l-eitungen zurückzuftihren sind.

{11') Sollen auf einem Grundstilck besondere Fetrerlöscheinrichtungen und Hydmnten angeschlossen werden,
so sind über ihre Anlegung, Untemltung trnd Prirfung besondere Vereinbarungen mit dem Verband zu
heffen. Hydranten unrt Sprinklemnlagen, welche mit einem Wassermesser nicht verbunden sind, müssen
plombiert werden. Ftr die löschwasserrrersorgung werden laufende Bereitstellungbeifoäge nach §§ 31,
32 und 33 der Verbandssabung erhoben.

§6
Allgemeine Pflichten aus dem Anschlu8- und Benutzungsverhäl+nis

Jeder ArschluBnehmer und jeder Wassemehmer ist verpflichtet, Schäden wrd Störungen an den An-
schlußleitungen und an dem Wasserzähler unverzüglich dem Verband zu melden, evtl. enbtehende
Schäden gehen zu l-asten des ArschluBnehmers. Der Arschlußnehmer darf keinerlei Einwirkungen auf
die ArschluBleitung vomehmen oder durch Dritte vomehmen lassen. Während der kalten Jahreszeit sind
die notwendigen FrostschubmaBnahmenzuheflen. Zrryetrorene Leitungen sind fachgerecht aufzutauen.

Ftr RohLrbruchschäden an ArschluBleitungen auf dem eigenen Grurdsttrck, und sich damts erpbender
Fo§esch:iden haftet der Grundstibkseigentirner. Jedem Arschlußteilnehmer wird deshalb der Abschluß
einer Gebäudeversicherurg empfohlen, die Schäden gegenüber Dritten aus Rohrbrüchen auf seinem
Grundstibk abdeckt. Die Schadenminderungpflicht arc dem Versicherungsverhältnis obliegt in jedem Fall
dem Grundsti-lclseigentümer.

Nach ArschluB an die Wasserversorgung haben die Grundstückseigentümer dieZu- und Forileitung von
Wasser durch ihr Grundsttick sowie die Verlegung von Rohrleitungen und technisch erforderlichen
Funktionselementen ohne besonderes Entgelt zu gestatten und die Durchfährung der notwendigen
Arbeiten nach lfüiften zu fördem. Sie haben das Anbringen von Hinweisschildem, Schiebern und
Hydranten auf ifuem Grundstückzu dulden.

Der Verband kann seine Anlagen auf dem Grundstück jederzeltprtrfen und betriebsrrotwendige
Anderungen oder Instandseburgen verlangen. Wird diesem VerLngen nicht innerhalb einer angemesse-
nen Frist enbprochen, so ist der Verband zu sofortigen Spemrng oder zur Anderung und zur lrstand-
sefuung auf Kosten des um die Weiterlieferung Nachsuchenden berechtigt.

Den Beauftragten des Verbandes ist ztr Überpridung seiner Verbandsanlagen, zum Ablesen der
Wassezähler und ztr Prtdung der Befolgung der Vorschriften dieser Wasserbezugsordnung jederzeit
ungehindert Zutrittzu allen infragekommenden Teilen der angeschlossenene Grundstücke zu gewähren.

Die Arschlußnehmer und Wassembnehmer sind verpflichtet, alle ftr die Fesbtellung des Wasserver-
brauches, die Errechnung der Beiträge und die Prufung des Zustandes der Anlagen erforderlichen Aus-
ktrnfte zu erteilen.
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Sofem Anschlußnehmer mit Aunahmegenehmigurg des Verbandes ztrsäblich eine private Wasser-
versorgtrn(panlage (Egenwasserversorgurssanlage) mitbenuben, darf diese Anlage nicht mit der
Wasserversorgr-rngsanlage des Verbandes verbunden werden.

Bei einem Brand oder in sonstigen phblich aufhetenden Notfällen, die Wasserkrnppheit zur Fo§e
haben, ist die Wasserentnahme von anderen Abnehmern sofort eirzustellen oder auf das unumgängliche
notwendige Maß zu beschränken. Irsbesondere haben die Wassembnehmer ihre l.eitungen auf
Verlangen ftr Feuerlosclwtecke zur Verfügung zu stellen. Im übrigen sind die Anordnungen des
Verbandworstehers, der Feuerwehr, derPolize| der Ordnungsbehörden oder ihrer Beaufhagten zu
befolgen.

Jeder Wassembnehmer haftet dem Verband ftr Schäden, die infolge einer urrsachgemäBen oder den
Bestimmwrgen dieser Wasserbezugsondnung widersprechenden Benubung oder Behandlung der
Wasserversorgungsanlage entstehen. Ist die Ursache solcher Schäden der mangelhafte cd.er vorschrifts-
widrige Ztstand der Verbrauchsanlage, so haftet der fuschlußnehmer. Der Haftende hat den Verband
von Ersabarsprtrclren Dritter, die wegen solcher Schäden geltend gemacht werden, freizustellen. Mehrere
Wassembnehmer, die über einen gemeirrsamen Wasserzahler versorgt wenden, sowie mehrere Anschluß-
teilnehmer haften gemeinsam ftr die Pflichten aus dem Arschluß- und Benuüungwerhältr:is. Sie müssen
dem Verband einen Verheter benennen, der fir alb Beteiligten handlungsbefugt ist; geschieht das nicht,
so sind Frldärungen an einen ktelhglenarch fur die anderen Beteiligfen wirlsam.

§7
Waeserlieferurg

Das Wasser wird grundsäblich ohne mergenmäßigg urd zeitliche Baschränktrng in der fir Trinl«,vasser

erforderlichen Beschaffenheit und zu einem Druck, der nach den natiulichen und technischen
Gegebenheiten im jeweiligen Versorgungsabschnitt terrscht, geliefefi. Fin gleichbleibende Qulität und

Quantität des Wassers sowie fir gleichbleibenden Wasserdnrckwird jedoch keine Gewähr übemommen.

Der Verband kann im Einzelfall die Weiterbeliefertng eines Abnehmers ablehnen, mengenmäßig und
zeitlich einschränken oder vom Abschluß besonderer Vereinbarurrgen abhängig machen, soweit dieses
ar;s bebieblichen Grtrnden, irsbesondere bei übermäßiger Bearspnrchung des Versorgungsrrebw,
erforderlich ist.
Die Unterhalter von Schwimmbecken, Großbehältem oder ähnlichen AnlagBn sind verpflichtet, das
Ftrllen dieser Anlagen mit Wasser rrorher und rechtzeitig mit dem Verband zu vereinbaren. Bei VerstoB
gegen diese Bestimmung ist der Verband berechtigt, fir die ihm dadurch enbtandenen l(osten und gsfl.
entstardenen Schäden von dem ArschluBnehmer Frsab zu verlangen.

Bei drohendem oder eintretendem Wassemobtand (Betriebsstörung, Wassermangel, Wasser-
verschmubung und dergl.) kann der Verband auch allgemein die Wasserlieferung eirschränken.
Von dieser MaBnahme hat der Verbandsvorsteher unverzüglich den AusschuB zu unterrichten. Die
Abnehmer sind verpflichtet, alle für einen solchen Noffall erforderlichen Anordnungen zu befo§en. Der
Verband ist unbeschadet anderer nach dieser Wasserbezugsordnung zulässiger MaBnahmen berechtigt,
die zur Durchseuung der Anordnurgen geeigneten technischen Vorrichhmgen, irsbesondere solcher zur
Minderung des Wasserdrucls, zu irstallieren.

Bei Einsctränkurgen oder Unterbrechung der Wasserlieferung sowie bei einer Anderung des Druckes
oder der Beschaffenheit des Wassers infolge von Wassermangel, Störungen im Behieb, Vomahme
bebiebsnotwendiger fubeiten oder auf Grund behördlicher Verfi§ungen steht dem Wasserabnehmer kein
Arspruch auf Minderung oder Schadenersab zu.

Unterbrechungen und Eirschränkungen der Wasserlieferung sowie erhebliche Andemngen der Wasser-
beschaffenheit tmd des Wasserdrrrcks werden, soweit sie vomussehbar sind, nach Möglichkeit bekannt-
gegeben. Ats der Unterlassung der Bekanntgabe können keine Arsprilctre hergeleitet werden.
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(2.1

Der Wasseruerbmrch wind dtrrch Wasserzähler gemessen. Die Wasserzähler werden von dem Verband
ar-ü seine Kosten beschafft und gemäB WBO § 5 Abs. 5 unterhalten; Bauart, Größe und Standort werden
von ihm bestimml Sie bleiben gemäiß WBO § 5 Abs. 4 Eigentum des Verbandes.

Anderungen am Wasserähler und an seinem Standori dürfen nrlrvon dem Verband vorgenommen
wenden. Wasserähler sird vor Beschadigunsen, vor Abwassser, vor SchmuL- und Grundwasser, vor
Fret und rror Einwirkurgen Dritter zu schüben. De Kosten ftr die Behebung von Schäiden am Zihbr
sind von dem Wasserabnehmer zu erseben, sofem er nicht nachweist, daß er sie nicht zu verheten hal

Der Zutitt zum Wasserzähler, sein Ein- und Aubau sowie *ine Ablesung mtbsen ohne Behinderung
möglich sein.

Die Wassezähler werden in bestimmten Abständen vom Verband geprtift, und soweit erforderlich,
irstandgesebt Dem Wassembnehmer steht es frei, jederzeit eine Prirfung de Wasserzählers schriftlich zu
verlangen, wenn er Zweitelan der Richtigkeit der Wassermessung hat.
Das Ergebnis der hidung ist fiu beide Teih bindend. Die Kosten der Prirfung nach WBO § 8 Abs. 2
eirschlieBlich der ftr den Aus- und Wiedereinbau des Zättlets trägt der Verband, wenn die
Ph:s-Abweichung in der Wassermsung die nach der Echordnung zukissige Bebiebsfehlergrenze (von z.

Zt. plu#minr-rs 4 vom Hundert) übersch,reitet, ardemfalls der Wasserabnehmer.

Ergibt &e 7Ähbrprtrfung eine Überschreitung der nach der Eichordnung zulässigenFehlergrenze oder
welden andere Fehler in der Berechn rng festgpstellt, so ist die anriel oder zuwenig berechnete
Wassergebi.rhr richtigzustellen, jedoch nicht über die Dauer des rrcrtrergehenden Ablesezeitmumes hinaus,
es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann mit Gewißtreit über einen großeren Zeitmum festgestellt
welden, in keinem Fall jedoch iberZ Jahre.

Ist die GroBe des Fehlers nicht einwandfrei fesbtrsiellen oder ist ein Wassenähler defekt, so schäbt der
Verband den Verbrauch unter Zugrundelegung des Verbmuches des Vorjahres unter Bertrcksichtigung
der tabächlichen Verhälhisse.

Der Wasserverüratrch ftir vorübergehende Zwecl<e (2.8. Schar.stellungen, Wirbchafbzelte uä.) wird,
sofem er nicht dtrrch Wassezähler gemessen wind, im Enzelfall nach Erfahrungsrlerten vom Verband
geschätzt.

§e
Aod"*rrg dce Wasserbezuges

Bei Wechsel des Eigentums am Grundstück hat der bisherige Eigentümer unverzüglich, spätesters
innerhah von 4 Wochen, den Wasserbezug personlich oder scfuiftlich beim Verband anzumelden. Zur
Meldung der Anderung ist auch der neue Egentümer verpflichtet. Gleiches gilt fur Nießbraucher und
Mieter.

Ztx Arueige verpflichtet ist der AnschluBnehmer und bei Wectsel in der Person des AnschluBnehmers
auch der neue fuschluBnehmer. Wird die rechbeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet der
bisterige ArschluBnehmer für die Wassergeldbeiträge, die auf den Zeihaum bis zum Eingang der Arveige
bei dem Verbarrd enüirllt, rpben dem ArschluBnehmer.

§10
Elnetellury der Waeeenrcrcorgug

Der Verband ist unbesehadel der Möglichkeit, Zwangsmittel nach § 37 der Verbandssabung arutr,,venden,
berechtigt, die Wasserlieferung nach vortreriger Anondnung zu speilen, wenn:

(1 .)



a)

b)

widerrechtlich Wasser entnommen wird;

eigenmächtig Anderungen an Einrichtungen, die dem Verband gehören oder deren Unterhaltung und
Anderung dem Verband vorbehalten sind, vorgenommen oder Einrichfungen (2.8. Plomben)
beschädigt werden;

c) den Beaufhagten des Verbandes der Zutritt nach WBO § 8 Abs. 3 und die Auskirnfte rnch WBO § 6
Abs. 5 verweigert oder unmöglich gemacht werden;

d) die vom Verband gefordertenAnderungen oder Instandsebrxtgennach WBO § 8 nicht arsgeführt
werden;

e) die Verpflichtung rnch WBO § 8, fur alsbaklige Wiederherstellung schadhafterVerbmrchsleiturgen zu
sorgen! nicht eingehalten wind.

f) störende Einwirkungen derAnlage des Abnehmers auf die Anhge antderer Abnehmer oder der
öffentlichen Versorgungseinrichtwrgen vorliegen;

g) der Wasserabnehmer gegen die vom Verband nach WBO § 8 gehoffene Anodnung verstößt;

h) die fälligen Zahlungen nach Mafuabe der Verbandssatzung nicht vorschriftsmäßig geleistet werden;

i) die von dem Verband verlangten Vorauszahltmgen {Abschlagvahlungen} nicht getätigt werden;

j) den sctriftlichen oder mtrndlichen Aufforderungen des Verbandsvorstehers nicht fristgemäB
nachgekommen wird.

Abgasperrte Anlagen dirfen nur vom Verband wieder eingeschaltetwerden. Die Kosten der
Wiedereirschaltung sind vom Arrschlußnehmer im voraus zu entrichten.

Der Verband ist berechtigt, die HausanschluBleitungen eines Grundstibks ganz oder teilweise auf Kosten
des Abnehmers zu en{ernen oder zu verschließen, wenn seit Iänger als einem Jahr kein Wasser
entnommen wunde.

Wird die Wasserentnahme aus dem Versorgr-urgsneb eingestelft, so ist der Verband berechtigt, die von
ihm erstellten Enrichtungen auf dem Grundstück bis zu ftrnf Jahren zu belassen; eirpr Entfernung kann
der Grundstücltseigenttuner nicht widersprechen. Die Kosten ftr die Beseitigung des Arschlusses hat der
Grundstibkseigentümer zu erstatten,

§11
§chutzmaßnahmen

Ohne Genehmigung des Verbandes darf niemand an den Veöandsankgen arbeiten oder
Veränderungen irgendwehher Art vornehmen lassen.

Bei allen mit Ausgmbungen verbundenen Bauarbeiten in der unmittelbaren Nähe von Leifungsanlagen,
oder auf Leitungsanlagen, bei der Anlage von Privatkanälen, beim Aufstellen'uon Gerüsten vor den
Häusern, bei Pflastemrbeiten usw. hat der Bauhen oder sein Beauffuagter mindestens 24 Stunden vor
dem fubeibbeginn dem Verband sctuiftlich Arueige zu machen

Der Verband erteilt seine Erlaubnis nach Prirfung des Vorhabers. Die daneben erforderlichen
Genehmigungen, insbesondere batraufsichtliche Genehmigungen fiu das betreffende Bauvorhaben usw.,
bleiben unberifirt.
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(4.t Ere [Jbeöauurg von Hauptleitungen des Verbandes, auch von Har.rsarschluBleitungen, mit Gebäuden
oder anderen bodenvendichtenden Befestigungsmaßnahmen, oder großwi-lchsigen Bepflarzungen ist

nicht gestattet. Eberso ist keine Bodenauffüllung oder kein Bodenabtrag über..einer Hauptleitung oder
einer Hausarschlußleitung gestattet, dielder die Nennhöhe von 1,20 Metern [Jberdeckung ab der
Flauptleitung oder der Har,sarschlußleitung verändert. Bei Mißachtung haften die Grundstücks-
eigentümer ftr alle Folgen und die daraus entstehenden Kosten.

Die verhgten Arschlußleitungen des Verbandes (Hauptversorgungsleitungen und Hausarschlir*se) sind
grurdbuchlich (dinglich) nicht gesichert. Arch sind keine Eintragungen in Baulastverzeichnissen
\iorgenommen. Das ftr eine Bauabsicht zuständige Bauamt prüft den Bauanhag eines Grund-
stticlseigentümers nicht auf vorhandene Arschlußleitungen des Verbandes. Diese Regelung befreit den
Grundsttrrckseigentümer jedoch nicht von seiner Informationspflicht gegenüber Dritten über eventuell
vorhandene Wasserleitungen oder leitungssichernde Funktiorsteile, Schieber oder Hydranten des

Verbandes auf oder in seinem Grundsttick. Diese l.eitungen oder Einrichtungen sind auf oder in den
Grundstücken zu dulden und können nicht entfernt werden. Diese Regelung gilt auch ftr alle Rechb-
nachfo§er.

Der Bauherr und sein Beaufhagter sind daftr verantwortlich, daB während der Dauer der Arbeiten die
Absperrschieber, Absperrhähne, Feuerltbcheinrichfungen, Verschlußvorrichtungen, Wasserzähler,

Hinweisschilder und Nummernmarken stets sichtbar bleiben urd frei zugänglich sind.

§12
Anechlußbettrag und Wasoerbenutzungebettrag

Zum Ersab des Aufwandes ftu Wasserversorgungsanlagen werden ein ArschluBbeihag und fir die Inarspruch-
nahme der Wasserversorgungsanlage Benubungsbeihäge nach §§ 37,32 und 33 der Verbandssabung erhoben.

§13
Anzeigepflichten

Dem Verband sind innerhalb eines Monab anatzeigen:
a) jeder Wechsel in der Person des Arschlußnehmers,
b) jede Anderung in der fiu die Menge des Wasserbezuges und fLu die Höhe der Wassergebtrhr maß-

gebenden Umstände.

Zur Arueige verpflichtet ist der Arschlußnehmer und bei Wechsel in der Person des ArschluBnehmers

arch der neue Arschlußnehmer. Wird die rechbeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet der

bisherige Arschlußnehmer für die Wassergebühr, die auf den 7-eitrarxn bis zum Eingang der Anzeige

beim Verband entfallt, neben dem Arschlußnehmer.

§14
Inkrafttrcten

Diese Wasserbezugsordnung wird mit Inkafttreten der neuen Sabung wirksam.
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Wasserbeschaf f u n gsverband
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Vlotho, den 25.10.1996
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